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Bei der Einführung der Hausnummern war es noch üblich, zwei Nummernbezeichnungen gleichzeitig 
anzugeben! Wenn es dennoch Unklarheiten gab, der Stadtgemeinderat stand mit Rat und Tat zu Seite!      
Erst nach intensivem Suchen war das Haus gefunden, wo eine über 100 Jahre alte Hausnummer die Zeit 
überstanden hatte. In der Langen Straße fand ich die arg von Wind und Wetter beschädigte Hausnummer 66 
mit Ortslistennummer. Zur Rarität wird die Hausnummer, da beide Angaben noch vorhanden sind! Ein Stück 
Naunhofer Geschichte, was es zu schützen und zu bewahren gilt.    Mathias Bräuer 

O r d n u n g 
über  die  Durcführung  der  Straßen-  und  Platzbezeicnungen, 

sowie  die  Einführung  fortlaufender  Hau+nummern  im  Gebiete  

der Stadt Naunhof 
 

1. 

Zur Erleicterung de+ Verkehr+ 

sind in dem vom Bebauung+-

plan berührten Gebiete der 

Stadt Naunhof die an einen 

öffentlicen Verkehr+raum 

grenzenden Grundstü%e, auf 

denen Gebäude errictet sind, 

mit fortlaufenden Nummern 

(Hau+nummern) zu versehen. 

2. 

Ein an mehrere öffentlice Ver-

kehr+räume grenzende+ Grund-

stü% erhält die ihm zukommende 

Nummer derjenigen Straße, 

nac der e+ seinen Au+gang oder 

seinen Hauptau+gang hat. 

3. 

Die Grundstü%e der rechten 

Straßenseite erhalten gerade, 

die der linken Straßenseite un-

gerade Nummern. Welce 

Straßenseite al+ recte und linke 

gelten, bestimmt der Stadt-

gemeinderat, der auc die 

Zuweisungen der einzelnen 

Nummern an die Grundstü%+-

besitzer soweit nötig, im Einver-

nehmen mit ihnen vornimmt. 

Die an Plätzen und platz-

artigen Straßen gelegenen 

Grundstü%e werden regelmäßig 

in der Rictung von link+ nac 

rect+ durc fortlaufende 

Nummern gekennzeicnet. 

Nähere Bestimmungen hierüber 

trifft der Stadtgemeinderat. 
 

4. 

Außer der fortlaufenden Hau+-

nummer ist jede+ bebaute Grundstü% 

mit der Ort+listen- (Brandkataster) 

Nummern zu versehen.  

 

5. 
Die Nummern bestehen au+ Emaille-

scildern mit scwarzer Scrift auf 

weißem Grunde. Die Hausnummern 

sind 10 X 13 $m, die Ort+listen-

Nummern 5 X 13 $m groß. Sie sind 

sictbar, in der Regel in der Mitte 

über der Eingang+tür oder dem 

Eingang+tore, wo die+ nict möglic 

ist, seitlic davon zu befestigen. Die 

Ort+listen-Nummer ist in der Regel 

unmittelbar unter der Hau+nummer, 

sonst unmittelbar rect+ von ihr 

anzubringen. 

 

6. 

Die erstmalige Anscaffung der 

Hau+- und Ort+listen-

Nummern, ihre Anbringung 

und die Entfernung der 

bi+herigen Ort+listen-

Nummern erfolgt durc die 

Stadtgemeinde auf ihre 

Kosten. In Zukunft werden bei 

Neubauen die Nummern eben-

fall+ von der Stadtgemeinde 

bescafft und angebract. Die 

Grundstü%+eigentümer haben 

aber der Stadtgemeinde die 

Selbstkosten zu erstatten. 

7. 

Die Grundstü%+besitzer sind 

verpflictet, die nac dieser 

Ordnung nötigen Vornahmen 

an ihren Grundstü%en zu 

dulden. Zuwiderhandlungen 

werden mit einer Geldstrafe 

bi+ zu  30 Mark, bei deren 

Uneinbringlickeit mit Haft bi+ 

zu 3 Tage geahndet. 

 
N a u n h o f ,                  

am 5. Juli 1912 

 

 

Der Bürgermeister. 

Willer. 
 

______________________ 
1    Naunhofer Nachrichten vom Sonntag, den 7.Juli 1912, Nr. 80, 23. Jahrgang, Titelseite 

 


